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Zur lateinischen Mystik des ausgehenden 
Mittelalters.

i.
Unter den theologischen Schriftstellern des 15. Jahrhunderts 

behauptet der Karthäuser Dionysius v. Rickel ( f  1471) eine 
der vordersten Stellen. Mit den Prädikaten Theologus poly- 
graphus und Doctor ecstaticus, die ihm von seinen Bewunderern 
frühzeitig beigelegt worden, ist seine literarische Bedeutung 
noch keineswegs erschöpfend gekennzeichnet. Allerdings über
trifft er an schriftstellerischer Fruchtbarkeit seine gesammte 
Zeitgenossenschaft bei weitem; auch gebührt ihm —  wegen 
seiner öfteren Verzückungszustände, seiner prophetischen In
spirationen und seiner vom Studium eines Areopagita, Climacus, 
J. Cassian etc. reichlich befruchteten mystisch - asketischen 
Schriftstellerei — der Titel „ekstatischer Doktor“ mindestens 
mit gleichem Rechte, wie seinem älteren Landsmann Ruysbrock. 
Aber wenn er kraft dieser letzteren Eigenart einem Thomas 
von Kempen als nahezu ebenbürdiger Zeitgenosse zur Seite 
tritt, so nähert er, als obendrein auch das scholastische und 
kanonistische Gebiet mit rührigem Fleisse bebauender Autor, 
sich gleichzeitig einem Joh. Gerson. Und sowol mit diesem 
wie mit Nikolaus von Cues und mit seinem karthäusischen 
Ordensgenossen Jacob von Jüterbogk theilt er den kritischen 
Freimuth und die energische Opposition, welche er gegenüber 
den Verderbnissen der Hierarchie und der Kurie bethätigt, 
sodass er in gewissem Sinne selbst der reformerisch gerichteten 
Theologengruppe seines Jahrhunderts zugerechnet werden 
könnte. Wozu endlich noch die encyklopädische Vielseitigkeit 
seines literarischen Schaffens und der ausdauernde Fleiss einer 
über sämmtliche biblische Bücher Alten wie Neuen Testaments 
sich erstreckenden exegetischen Thätigkeit hinzutreten. Es 
kann ihm auf Grund dieser, in der That fast ohne Parallele 
dastehenden Vereinigung ausserordentlicher Eigenschaften, der 
Name einer literarischen Grösse ersten Ranges schwerlich 
aberkannt werden. Der „Mann mit eisernem Kopf und mit 
ehernem Magen“ (wie er selbst sich einmal nennt) hat es 
fertig gebracht, trotz der echt karthäusischen Strenge seiner 
asketischen Enthaltung, trotz mehrstündiger täglicher An
dachten und trotz minimaler Kürze der Nachtruhe* nicht 
weniger als 25 Foliobände eigenhändig („nullo penitus usus 
amanuense“ , nach Angabe eines seiner Herausgeber) zu 
schreiben und mit diesem kolossalen literarischen Nachlasse 
das Gesammtgebiet des theologischen und philosophischen 
Wissens seiner Zeit in dem Masse zu umspannen, dass (laut 
der Bemerkung eines anderen Editors) das Sprüchlein „Qui 
Dionysium legit, nihil non legit“ zur vollen Wahrheit geworden 
zu sein schien.

Man mag, in Anbetracht des vielfach doch nur kompila-

* Sogar nur drei Stunden boII allnächtlich sein Schlaf betragen 
haben — zu welchen Angaben seines Biographen Loer (Köln 1530) wir 
doch lieber ein Fragezeichen machen möchten, statt sie mit D. Mougel 
(S. 18 der deutschen Ausgabe seiner Monographie) als frei von Ueber- 
treibung anzuerkennen.

torischen Charakters seiner Werke, es angezeigt finden, in der 
Bewunderung von dem allen nicht zu weit zu gehen und statt 
einer theologischen oder kirchlichen Grösse mehr nur ein 
literarisches Phänomen, einen Vielschreiber von ungewöhn
licher Leistungsfähigkeit in dem Manne zu erblicken. Dass 
seine Ordensgenossen auf ihn stolz sind, darf man ihnen darum 
doch nicht verdenken. Und der grossen Gesammtausgabe 
seiner Werke, womit dieselben seit zwei Jahren auf den Plan 
getreten sind, gebührt zweifellos eine bewillkommnende Theil- 
nahme auch seitens der evangelischen Theologenwelt. Die im 
16. Jahrhundert durch den Karthäuser Theodorich Loer (unter 
zeitweiliger Mitwirkung des gelehrten Dominikaners Johann 
Host von Romberg) veranstaltete Kölner Ausgabe eines beträcht
lichen Theils der Opera Dionysii litt an erheblichen Mängeln, 
blieb auch unvollständig und verfiel in einer Anzahl ihrer Ab
theilungen dem Schicksal, überaus selten, ja nahezu unauffind
bar zu werden. Schon der äussere Umstand, dass die ersten 
18 Bände in Folio erschienen (Colon. 1531 ff.), die weiteren 10 
aber in Duodez- oder noch kleinerem Format, entzieht dieser 
älteren Ausgabe viel von ihrer Benutzbarkeit. Von den 121 
Nummern, welche ein von Dionysius selbst herrührendes 
(wenigstens relativ vollständiges) Verzeichniss des seiner Feder 
Entflossenen angibt (vgl. unten, II), fehlt ein beträchtlicher 
Theil in dieser Kölner Sammlung. Manche seiner Arbeiten 
erschienen in Einzelausgaben an anderen Druckorten als Köln; 
vieles blieb bisher überhaupt ungedruckt. Das Verlangen nach 
einer vollständigen Aufsammlung und wohlgeordneten Heraus
gabe des gesammten schriftlichen Nachlasses erscheint demnach 
wol gerechtfertigt. Was während der drei letzten Jahre durch 
einen Verein französischer und belgischer Karthäuser zur Ver
wirklichung dieses Wunsches geschehen ist, verdient auf jeden 
Fall dankbar begrüsst und behufs seiner Fortführung und 
Vollendung kräftig unterstützt zu werden.

Es erschienen von dieser Ausgabe, welche den Titel führt: 
Doctoris ecstatici D. Dionysii Cartusiani opera omnia in unum 
corpus digesta ad fidem editionum Coloniensium cura et labore 
monachorum sacri Ordinis Cartusiensis, bisher fünf Bände 
in Hochquart (Migne-Format), und zwar zu Montreuil s./M., 
Dep. Pas-de-Calais, im Druck und Verlag der unweit dieser 
Stadt gelegenen Karthause Nötre-Dame des Pr§s*. Die ersten 
dieser Bände gehören zur Serie der opera exegetica, welche 
im Ganzen 14 Bände umfassen und den Kommentar über die 
ganze heilige Schrift enthalten soll; —  sie führen diesen Bibel
kommentar bis gegen das Ende der alttestamentlichen Ge
schichtsbücher fort. Als Probe aus einer späteren, die dog
matischen Werke enthaltenden Serie erschien sodann (Anfang 
1899) Band 17, welcher die ersten drei Bücher der Summa 
fidei orthodoxae bringt, eines Abrisses der scholastischen 
Glaubens- und Sittenlehre auf thomistischer Grundlage. Der 
noch für das laufende Jahr angekündigte Band 18 wird den 
Abschluss dieser Glaubens-Summa bringen, sowie das Dialogion

* Lat.: Monstrolii, typis Cartusiae s. Mariae de Pratis; französisch: 
Neuville-sous-Montreuil, imprimerie de la Chartreuse Nötre-Dame des 
Pres.



323 324
de fide catholica (ein Zwiegespräch zwischen einem die Ein
würfe der Vernunft vorbringenden Philosophen und einem die 
Antworten des Glaubens gebenden Theologen). Das Abspringen 
von der fortlaufenden Reihe der Bände, wie es in diesem 
TJebergang zur dogmatisch-apologetischen Serie sich vollzog, war 
ein wohlmotivirtes. Es hat auf zweckmässige Weise der Gefahr 
des Ermüdens der Abonnenten, deren Interesse an der langen 
Eeihe der Exegetica im allgemeinen als ein geringes voraus
zusetzen ist, Vorbeugen sollen.

Die ganze Ausgabe, berechnet auf ungefähr 48 Bände von 
5— 600 zweispaltigen Seiten in Hochquart, wird vier Gruppen 
oder Serien von Schriften des Doctor ecstaticus umfassen:
I. Bibl ische Kommentare (Bd. 1— 14); II. Mystisch
scholastische Werke (nämlich a) in Band 15 und 16 den 
Kommentar zum Areopagiten: b) in Band 17 und 18 die so
eben genannten dogmatisch-apologetischen Schriften; c) in Band 
19— 25 den grossen Kommentar zu den Sentenzen des Lom- 
bardus; d) in etwa drei weiteren Bänden die Kommentare zu 
Boethius, Climacus und Cassianus); III. Predig ten  (4 Bde.);
IV. Opera minora vermischten Inhalts (theils polemisch, 
theils liturgisch, asketisch, sozial-ethisch etc.) zusammen drei 
Bände. Von dem, was den weiter gezogenen theologischen 
Leserkreis, namentlich auch uns Protestanten, zumeist inter- 
essirt, ist in dieser vierten und letzten Gruppe besonders viel 
enthalten, namentlich auch die oben berührten polemischen 
und kanonistischen Traktate, worin Dionysius sich als zur Gruppe 
der Reformtheologen (sensu latiori) gehörig und als Geistes
verwandten seines Ordensbruders Jacob v. Jüterbogk kenn
zeichnet. Es dürfte deshalb zu wünschen sein, dass auch mit 
dieser Abtheilung nicht allzu lange gesäumt werde, sondern 
dass auch sie, gleich jener Summa fidei, den Vortritt vor 
manchen der minder belangreichen Abtheilungen zugewiesen 
erhalte. —  Den Abschluss der ganzen Publikation werden drei 
Supplementsbände bilden, welche ausser verschiedenen opp. ad- 
dubitata und inedita die Erläuterungs- und Erörterungsschriften 
der Herausgeber sowie den General-Index bringen sollen.

Die Ausgabe hebt eich, was lichtvollen Druck und sorg
fältige Korrektur betrifft, von der Mehrzahl der älteren Edi
tionen dionysischer Schriften auf vortheilhafte Weise ab. Sie 
umschliesst allerdings, soweit sie bisjetzt vorliegt, nur Abdrücke 
von älteren, zur Kölner Ausgabe gehörigen Drucken, entbehrt 
daher eines derartigen Varianten-Apparats, wie ihn z. B. die 
grosse Bonaventura-Edition der Väter von Quaracchi oder die 
neue römische Thomas-Ausgabe zeigen, und charakterisirt sich 
überhaupt weniger als eine Leistung philologischen Editoren- 
fleisses, denn als ein Werk nach Art der Migneschen Text- 
Reproduktionen. Aber ein verdienstliches Werk bleibt das 
gross angelegte Unternehmen der ehrwürdigen Mönche von 
Nötre-Dame des Pres unter allen Umständen, und angesichts 
der splendiden Ausstattung darf der Subskriptionspreis von 
nur 8 Frcs. (6,55 Mk.) für den Band als ein recht billiger be
zeichnet werden. Zöckler.

Köberle, Justus, Lic. theol. (Repetent der Theologie an der 
Universität Erlangen), Die Tempelsänger im Alten 
Testament. Ein Versuch zur israelitischen und jüdischen 
Kultusgeschichte. Erlangen 1899, Fr. Junge (Vit, 205 S. 
gr. 8). 3 Mk.

Dies ist eine in Bezug auf die Wahl ihres Gegenstandes 
und in Bezug auf ihre Methode und Durchführung höchst zeit- 
gemässe und sehr gediegene Arbeit.

Denn nachdem in den letzten Jahrzehnten die beiden ersten 
Hauptgruppen des alttestamentlichen Kultuspersonals, die 
Priester und die Leviten, überaus häufig beleuchtet worden 
waren, hat Köberle einen ganz glücklichen Gedanken gehabt, 
indem er es unternahm, von einem anderen Theile der Kultus
dienerschaft aus Licht auf das Ganze zu werfen. Diese seine 
Idee hat er ferner auch in vorzüglich methodischer Weise 
durchgeführt. Er hat nicht blos die älteren und jüngeren 
Nachrichten auseinandergehalten, sondern hat auch den Ge
halt der einzelnen Quellenstellen mit gründlicher Interpretation 
festzustellen gestrebt, und endlich auch den Fehler zu ver
meiden gesucht, mehr aus den einzelnen Stellen zu schliessen, 
als sie begründen können.

Betrachten wir einige Punkte etwas genauer!
Der Verf. schützt ganz mit Recht die Aussage „die da 

trällern nach dem Klang der Harfe, sich wie David Musik
instrumente ersinnen“ (Amos 6, 5) gegen die Textkonjekturen 
von T. K. Cheyne in „The Expository Times“ (1898), S. 334. 
Ich gehe darauf mit einigen Worten ein, weil Köberle nur 
den Fundort von Cheyne’s Aeusserungen zitirt, aber nichts 
über diese selbst gesagt hat. Cheyne geht von dem Satze 
„Wie auffallend (stränge) ist die Bezugnahme auf das Er
sinnen von Musikinstrumenten bei der Beschreibung eines Gast
mahls!“ aus. Aber warum konnte an die Erwähnung der 
Harfe nicht eine halb kulturgeschichtlich referirende und halb 
satirische Bemerkung sich anschliessen, die den Gedanken aus- 
drücken wollte, dass man in dem von David’s Dynastie los
gerissenen Reiche Samaria doch David’s Muster nachzuahmen 
strebe? Also gewährt der vorliegende Gedaukenzusammenhang 
keinen begründeten Anlass, folgenden Wortlaut mit Cheyne 
sich auszusinnen:

taai tp -b» ö'matan

soda ŝ gesagt wäre „die da spielen auf Pauke und Harfe und 
sich ireuen am Klang von Gesang“. Er kann diesen neuen 
Text auch nicht durch folgende Bemerkungen hinreichend 
empfehlen. Das überlieferte sei kaum möglich in diesem
Kontext. Aber schon Abulwalid in seinem Kitäbu-Vusüli (ed. 
Neubauer, col. 586: ragala V III: ex tempore orationem habuit, 
aut ita recitavit carmen) erinnerte an das arabische färitun  
„Improvisator“ , und danach kann in der Amosstelle so 
viel wie „improvisiren“ bezeichnen. Cheyne meinte ferner, 
dass Vip zu ibp und dieses zu “’ba geworden sein könne. Aber 
diese Begründung der empfohlenen Konjekturen ist unzureichend. 
Ausserdem ist die Frage, ob es in dieser neuen Textgestaltung 
nicht hejssen müsste. Wenigstens im V. 6b ist
ein von seinem „und“ getrenntes Imperfekt, und unter den 
68 Fällen von Uebergang des Partizips in Verbum finitum, 
die in meiner Syntax § 413 k l aufgeführt sind, zeigt nur
2 Sam. 5, 8 und Dan. 12, 12 a hinter Partizip ein mit „und“ 
direkt verknüpftes Imperfekt. Aber sm 2 Sam. 5, 8 ist un
sicher und in der Danielstelle kann die spätere Vermeidung 
des Perfectum consecutivum vorliegen. Jedenfalls ist auch 
D̂ nssian mit Dagesch im ersten »  gegen die Ueberlieferung, 
weil niuaian an allen seinen vier Stellen (1 Kön. 7, 50; 2 Kön. 
25, 14; Jer. 52, 18; 2 Chron. 4, 22) mit einfachem a über
liefert ist.

Wie demnach Amos 6, 5 ein Beleg dafür bleibt, dass 
David’s Antheil an der Pflege der Musik auf alter Ueberliefe
rung beruht, so ergibt sich aus den Worten „Thue weg von 
mir dein Liedergeplärre, und dein Harfengeklimper mag ich 
nicht hören“ (Amos 5, 23), dass beim Kultus des Reiches 
Israel Vokal- und Instrumentalmusik angewendet wurde. Ver
bindung von Gesang (und Musik Jes. 38, 20) mit Festfeier 
zeigt sich auch in Jes. 30, 29; Jer. 33, 10f.; Klagel. 2, 7. 
Aber in dJ.esen Stellen liest man nicht, ob es Sängerchöre gab 
oder nicht (S. 16). In Hes. 40, 44 jedoch ist von Tempel
sängern gesprochen, und Köberle (S. 18) zeigt sich mit Recht 
wenig geneigt, den MT mit der LXX zu vertauschen. Denn 
wenn dagestanden hätte „er brachte mich hinein in den innern 
Vorhof“ (LXX), wie sollte aus diesen klaren und einfachen 
Worten die Aussage „ausserhalb des inneren Thores“ (MT) 
entstanden sein? Deshalb spricht er die Vermuthung aus, 
dass der ursprüngliche Text beide Aussagen hintereinander 
enthalten konnte, und dass die Aehnlichkeit der beiden Buch
stabenkomplexe dazu führte, die eine Buchstabenreihe zu übei ■ 
gehen.

Die Erwähnung von Sängern als einer Abtheilung des 
Kultuspersonals findet sich aber dann wenigstens in dem Ver
zeichniss der Personen, die den ersten Zug der heimkehrenden 
Exulanten bildeten (Esra 2, 41 etc.), und die Bücher der 
Chronika enthalten auch über die vorexilische Existenz eines 
solchen Theiles der Kultusdiener mehrere Angaben. Die erste 
treffen wir in 2 Chron. 5 beim Bericht über die Tempelweihe. 
Während nämlich dieses Kapitel im wesentlichen mit 1 Kön. 8 
übereinstimmt, enthält es in V. 11b— 13 einen Zusatz, und 
nur in diesem ist von Sängern die Rede. Zur Würdigung
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dieses Sonderberichts der Chronika kann man nicht sagen, 
„das$ der Chronist ihn aus einer besonderen Quelle entnommen 
habe, ist nicht wahrscheinlich, da der ganze übrige Bericht 
aus 1 Kön. 8 entnommen ist“ (Köberle, S. 87). Denn es ist 
nicht anzunehmen, dass die uns vorliegenden Königsbücher 
vom Chronisten als Quellen gemeint und sie direkt von ihm 
modifizirt worden sind (vgl. den Beweis in meiner Einleitung,
S. 271 f.). Der Chronist kann auch jenen Zusatz aus einer 
besonderen Quelle, nämlich dem „Midrasch des Buches der 
Könige“ (2 Chron. 24, 27), entlehnt haben. Er braucht den 
Zusatz nicht aus der mündlichen Tradition seiner eigenen Zeit 
entnommen zu haben, wie es nach Köberle’s Worten „alle 
solche Einzelheiten hängen mit dem Gesammtbilde zusammen, 
das der Chronist oder vielmehr die Zeit des Chronisten sich 
von der glänzenden Vergangenheit Jerusalems machte“ er
scheint. Trotzdem bleibt der historische Werth jener Sonder
angabe der Chronikabücher über die Tempelweihe ganz frag
lich. Denn es kann schwerlich erklärt werden, weshalb der 
Verfasser der Königsbücher, der von den Priestern und ihrer 
Betheiligung an der Tempelweihe erzählt, nicht auch von den 
Sängern gesprochen hätte, wenn er in seinen Quellen Notizen 
über deren Antheil an jenem Akt gefunden hätte. Jedenfalls 
das Urtheil „dass bei einer derartigen Feier die heilige Musik 
nicht fehlte, ist selbstverständlich, und wir wären berechtigt, 
darauf zu schliessen, auch wenn wir die Chronik nicht be- 
sässen“ scheint mir unbegründet zu sein.

Wenn wir auch, abgesehen von der erwähnten Stelle 
Hes. 40, 44, aus Esra 2, 41 etc. auf die vorexilische Existenz 
von Tempelsängern schliessen und die Musik als ein Element 
des Kultus bis Amos 5, 23 zurückverfolgen können, so ist doch 
von da bis zu Salomo’s Zeit zurück wieder ein langer Zeit
raum. Etwas anderes ist es, wenn man sagt „die oben be
schriebene Gesammtanschauung von Ursprung und Stellung des 
Tempelgesangs kann in vorexilische Zeit zurückreichen“ (S. 105). 
Dagegen wird sich nichts Begründetes einwenden lassen.

Die genaue Behandlung einer Gruppe des Kultuspersonals 
musste ganz von selbst auch auf dessen andere Gruppen 
manchen Lichtstrahl werfen. Speziell häufig musste die Frage 
auftauchen, in welchem Verhältniss die Sänger zu den Leviten 
standen. Da macht sich ein formeller Uebelstand geltend, dass 
derselbe hebräische Ausdruck lewijjim sowol die Abstammung 
als die Amtsstellung der betreffenden Personen bezeichnen 
kann und an vielen Stellen das eine oder das andere be
zeichnet. Da quält sich auch Köberle mit den Ausdrucks
weisen „Leviten im speziellen Sinne“, oder „eigentlichen 
Leviten“ (S. 29. 43. 74 etc.). Alle Schwierigkeit verschwindet, 
wenn man meinen Vorschlag (Einleitung, S. 176 etc.) befolgt, 
den Ausdruck „Leviten“ nur als Amtsbezeichnung zu ver
wenden, sonst aber „Leviangehörige“ zu sagen.

Auch die besonders interessante Frage, wie gerade „Levit“ 
zur Bezeichnung des niederen Kultusdieners wurde, ist auf
geworfen (S. 30) und auf S. 77 im wesentlichen folgender- 
massen beantwortet: Nach Hes. 44, 9 ff. traten „die degradirten 
Hohenpriester“ in den Kreis des niedrigen Tempelpersonals ein. 
Sie konnten sich nach zwei Seiten hin lewijjim im besonderen 
Sinne nennen. Einmal konnte es den Priestern Jerusalems 
gegenüber geschehen, weil diese zwar auch „Leviten“ (besser: 
Leviangehörige) waren, aber sich als bene Sadoq unterschieden. 
Das andere Mal konnte der neue Gebrauch des Ausdrucks 
lewijjim seine Spitze gegen die anderen Gruppen des niederen 
Kultuspersonals richten. Vielleicht erklärt man sich den Vor
gang noch besser so: die gottesdienstlichen Personen zerfielen 
in zwei Hauptabtheilungen, je nachdem sie am eigentlichen 
Gottesdienst, der Opferdarbringung, irgendwie betheiligt waren 
oder nicht. Innerhalb der Kultusdiener, die daran direkt oder 
indirekt betheiligt waren, wurde sozusagen das Gros, die 
Masse der indirekten Priester oder Priestergehilfen, mit dem 
allgemeinen Namen lewijjim benannt.

Die weitere Frage, ob lewi zuerst die Stammesangehörig
keit oder die Amtsstellung bezeichnete, ist nicht vollständig 
einheitlich beantwortet, was bei ihrer Schwierigkeit nicht sehr 
verwunderlich sein kann. Auf S. 27 heisst es: „das ist um 
so weniger auffallend, wenn das Wort lewi von Haus aus 
Amtsbezeichnung war, die ursprünglich jedem eignen konnte,

der mit dem Kultus zu thun hatte, und bene Lewi also etwa 
=  Kultusdiener, die Diener des Heiligthums waren“ . Er ver
weist da hauptsächlich auf das minäische Wort „Priester“ 
(Hommel, Südarab. Chrestomathie, S. 127 b; Altisrael. Ueber- 
lieferung S. 278). Dass „die israelitische Ueberlieferung aufs 
bestimmteste die gleiche Abstammung aller Kultusdiener be
richtet“ , meint er wol durch den Satz „allein alle derartigen 
Aemter pflegen sich an bestimmte Geschlechter zu heften“ 
vermitteln zu können. Auf S. 193 bemerkt er „das Wort 
lewijjim war vor allem Amts- und Standesbezeichnung (ge
worden?), hatte aber von Anfang an auch einen genealogischen 
Sinn“. Dies vermag ich weder für eine einheitliche noch für 
eine ganz begründete Lösung der Frage zu halten. Ich er
innere vorderhand nur an Folgendes. Ueber Hommel’s Satz 
„durch die Vergleichung von lau an mit Levi eröffnen sich 
neue und ungeahnte Perspektiven für die Religionsgeschichte“ 
(Aufsätze etc. 1892, S. 31) bemerkte Schwally in der Theol. 
Literaturzeitung 1893, Sp. 469: „Selbst zugegeben, jene Deu
tung von *j8tib wäre richtig, so würde nichtsdestoweniger die 
Gleichung ■jxib =  “’ib mit allem Nachdruck zurückzuweisen 
sein, denn der Name ">“ib als Gentilicium ist älter als derselbe 
Name für die Priester. Man lese Gen. 49, 6 f.“ Dass das 
eob mit “’ib identisch sei, steht nicht fest. Bei sob kann man 
auch an das arabische liwd'un „Schlangenwindung“ denken, 
und man könnte sich an „Schlangenbeschwörer“ erinnern (vgl. 
auch den Plural ,'alwijatun“, Zeichen, Fahne). Dies alles 
muss doch erst ausgemacht sein, ehe man wegen jenes etib die 
israelitische Ueberlieferung von dem Stamm ■’ib beseitigt. Wenn 
ferner, worauf Köberle nicht hingewiesen hat, Sayce in The 
Expository Times 1898, p. 309 daran erinnert, dass „Assyrian 
sangu ((a priest” is literally „one who is attached” from sanäqu, 
to chain“ , so darf vor allem die Möglichkeit von Parallel
entwickelungen nicht ausser Acht gelassen werden. Ueberdies 
steht in Delitzsch’s Assyrischem Handwörterbuch (1896) S. 673 
sangü, aber kein Verbum sanägu oder sanäqu (Sayce).

Indess diese letzten Fragen fielen nur in die Peripherie 
der Aufgabe, die Köberle sich gestellt hatte. Diese aber hat 
er, ich wiederhole es gern noch einmal, hauptsächlich betreffs 
des zu eruirenden Quellenmaterials so vollständig bewältigt, 
wie es vor ihm noch nicht geschehen war. Für viele Details 
wird sein Buch einen bleibenden Werth behalten.

_________ Ed. König.

Meyor, Heinr. Aug. Wilhelm, Kritisch-exegetischer Kom
mentar über das Neue Testament. VII. Abtheilung. 
9. Aufl. Der Brief an die Galater. Von der 6. Auflage 
an neu bearbeitet von Dr. Friedr. Sieffert, o. Professor 
an der Univ. Bonn und Konsistorialrath. Göttingen 1899, 
Vandenhoeck & Ruprecht (X, 366 S. gr. 8). 5 Mk.

Da die 8. Auflage dieses Kommentars vom Jahre 1894 nur 
ein unveränderter Abdruck der 7. Auflage vom Jahre 1886 
war, haben wir in der zu Beginn dieses Jahres erschienenen 
9. Auflage nach 13 Jahren eine neue Ausgabe desselben Ver
fassers. In dieser Zeit ist genug über die paulinische Theo
logie und über die an den Galaterbrief insbesondere an
knüpfenden Fragen erschienen, um das Interesse an der 
Stellungnahme des rühmlich bekannten Kommentators dieser 
grundlegenden neutestamentlichen Schrift wachzurufen. Ver
folgt Verf. doch auch für diese Auflage das Meyer’sche Ziel, 
„eine möglichst vollständige Orientirung über den jeweiligen 
Stand der wissenschaftlichen Forschung zu geben“ . Für ihn 
selbst ein Vortheil, da er darauf verweisen kann, und für den 
Leser eine willkommene Orientirung ist es, dass Sieffert in
zwischen (Theologische Studien, B. Weiss dargebracht, 1897,
S. 332— 357) über ein wichtiges Kapitel aus der paulinischen 
Theologie, die Entwickelungslinie der paulinischen Gesetzes
lehre nach den vier Hauptbriefen des Apostels, gehandelt hat.

Wol hat Sieffert im Einzelnen aus den neuen Veröffent
lichungen gelernt; die Grundanschauung ist die gleiche ge
blieben. Daher hat diese Auflage die gleichen Vorzüge wie 
die früheren von Sieffert bearbeiteten Auflagen, es sind aber 
auch die gleichen Anstände zu erheben.

In der Einleitung haben infolge der Verhandlungen der 
letzten Jahre § 1, 4 der Abschnitt über die geographische
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Lage der Gemeinden Galatiens und § 2, 4 der Abschnitt über 
die Echtheit des Briefes eine Neubearbeitung erfahren; jener 
in Auseinandersetzung mit der namentlich seit Ramsay’s ener
gischer und umsichtiger Vertheidigung der seitdem wieder 
vielfach in Aufnahme gekommenen Mynster’schen Hypothese, 
dieser durch Besprechung und Ablehnung der Kritik der 
Holländer Pierson, Naber, Loman und anderer Bestreiter der 
Echtheit und namentlich Steck’s (Der Galaterbrief nach seiner 
Echtheit untersucht 1888). Ref. begrüsst es, dass Sieffert die 
südgalatische Theorie auch jetzt entschieden abweist, sowol in 
der Form Ramsay’s, wonach die galatischen Gemeinden die 
auf der sogen, ersten Missionsreise gegründeten im pisidischen 
Antiochien, in Iconium, Lystra und Derbe sein sollen, als in 
der von Zahn (Einl.) vertheidigten Form, der zufolge der Brief 
auch für die Gemeinden des eigentlichen Keltenlandes be
stimmt sein soll. Zutreffend ist sowol der Nachweis, dass in 
der Apostelgeschichte der engere Sinn des Namens Galatien 
vorliegt, wie der andere, dass die Analogie des sonstigen Ge
brauches der Landschaftsnamen bei Paulus nicht die Behaup
tung rechtfertigt, Paulus müsse den Namen Galatien in dem 
römisch offiziellen weiteren Sinn gebraucht haben. Unter dem 
Einfluss Ramsay’s erklärt es Sieffert jetzt im Gegensatz zur
7. Auflage für möglich, dass Paulus die Gemeinden von 
Antiochien, Iconium, Lystra und Derbe allenfalls auch Galater 
anreden konnte, falls es innerhalb der römischen Provinz 
dieses Namens keine anderen Gemeinden gab. Aber mir scheint 
es ganz unnatürlich, hätte Paulus Pisidier und Lykaonier ohne 
Einschluss von Bewohnern des Keltenlandes als Galater (3, 1) 
angeredet (vgl. auch Steck, Protestantische Kirchenzeitung 
1895, S. 155). In diesem Abschnitt hätte Clemen, Zeitschr. 
f. wiss. Theol. 1894, S. 396— 423, welcher auch die einschlägige 
Literatur vollständiger als Sieffert zusammenstellt, Berück
sichtigung verdient.

Im Kommentar kann Ref. insonderheit der Auffassung des 
zweiten Kapitels nicht beipflichten, weder der Bestimmung des 
vom Apostel verfolgten Zweckes der Darstellung, noch des 
Verhältnisses dieses Berichtes zu Ap.-Gesch. 15, noch des Ver
laufes und Erfolges der jerusalemischen Verhandlungen, noch 
auch des Inhaltes des Glaubens des Jakobus und Petrus einer
seits, des Paulus andererseits.

Es handelt sich trotz Sieffert, der TjvaYxaa&Y] unrichtig 
fasst, 2, 3— 5 um das Absehen der jerusalemischen Gemeinde 
von der in jenen Verhandlungen und zwar nicht nur von den 
neben eingeschlichenen Brüdern erhobenen Forderung der Be
schneidung. Die siegreiche Zurückweisung dieses Ansinnens 
auch in der Einschränkung auf Titus hat innerhalb der Be
weisführung des Paulus den Galatern gegenüber positive Be
deutung. Den Höhepunkt der Erörterungen des 2. Kapitels 
erreicht Paulus aber erst 2, 11— 21. Erst da, denn erst in 
Antiochien ist die volle Konsequenz des paulinischen Evan
geliums siegreich geltend gemacht worden, und zwar gegen 
einen hervorragenden Apostel der Urgemeinde. Das Bemühen 
Sieffert’s, durch den Bericht der Apostelgeschichte die kurzen 
Angaben des Paulus zu ergänzen und beide Berichte als im 
wesentlichen übereinstimmend zu fassen, ist nicht frei von 
apologetischer Künstelei. Es bestehen nun einmal formelle 
und materielle Differenzen zwischen Ap.-Gesch. 15 und Gal. 2. 
Gewiss, die Möglichkeit ist anzuerkennen, dass die abrupten 
und unvollständigen Angaben des Apostels durch die Apostel
geschichte zutreffende Ergänzungen erfahren. Aber das Total
bild der Verhandlungen nach Ap.-Gesch. 15 zeigt doch die 
Spuren der Entwickelung der kirchlichen Autorität zu deut
lich, um nicht den Verdacht wachzurufen, dass die Dinge aus 
der Perspektive der nachapostolischen Zeit geschildert werden 
oder auch, dass die Ueberlieferung keine ungetrübte mehr ist. 
Die Form des sogen. Aposteldekrets ist auf den Autor ad 
Theophilum zurückzuführen, und den Inhalt hat Paulus seinen 
Gemeinden als Konzilsbeschluss jedenfalls nicht auferlegt. Dass 
dem Paulus die volle Ebenbürtigkeit als Apostel in Jerusalem 
zuerkannt worden sei, ist nur insoweit richtig, als die Säulen
apostel die dem Paulus verliehene göttliche Gnade und seine 
Missionserfolge als gottgewirkte anerkannt haben in gleicher 
Weise, wie Petrus in der Kraft Gottes Mission unter der Be
schneidung mit Erfolg geübt hat, nicht aber in dem Sinne,

dass die jerusalemischen Apostel Paulus als ihnen gleich
stehenden Apostel und die durch seine Verkündigung ge
schaffene Heidenkirche als gleichberechtigte anerkannt hätten. 
Es war ein müssiger Streit, als die Frage so gestellt wurde, 
ob dem Paulus das Prädikat Apostel in Jerusalem zuerkannt 
worden sei oder nicht. Um Titel hat Paulus nicht gestritten, 
sich auch nicht um solche bemüht. Wirkte Gott durch ihn, 
offenbarte sich der Herr Jesus durch seine Predigt an den 
Herzen der Menschen, so war sein Apostelamt erwiesen. Der 
Name Apostel wurde aber, wie Sieffert S. 116 im Anschluss 
an Harnack richtig hervorhebt, im apostolischen Zeitalter in 
sehr allgemeinem Sinne gebraucht. Es ist dem Paulus in 
Jerusalem darauf angekommen, sich die offizielle Anerkennung 
zu erringen, dass sein Wirken als von der Kraft Gottes ge* 
tragenes zu beurtheilen sei. Und dies hat er erreicht. Die 
sachlichen Differenzen zwischen seinem Evangelium und dem
jenigen der jerusalemischen Apostel sind damals nicht hervor
getreten, weil es sich um Glauben und Leben nur der heiden
christlichen Gemeinden handelte. Es heisst aber die Urapostel 
und Paulus ungehörig harmonisiren, wenn Sieffert ihren 
Glauben so charakterisirt: „Unmöglich hätten die Urapostel, 
nachdem ihnen der Inhalt der paulinischen Predigt dargelegt 
war, durch Handschlag als Zeichen voller Gemeinschaft die 
Heidenmission des Paulus bestätigen können, wenn sie nicht 
die Grundlehren seiner Verkündigung billigten, dass nur der 
Glaube an Gottes Gnade in Christo und nicht die Erfüllung 
des Gesetzes den Antheil am Reiche Christi begründe und 
darum die Heidenchristen gleichberechtigte Glieder desselben 
seien wie die gläubigen Juden“ (S. 120 f.), und „Wie er 
(Petrus) mit Jakobus in der Ueberzeugung einig ist, dass von 
den Heidenchristen die Beschneidung nicht zu verlangen sei, 
weil die Theilnahme am Reiche des Messias überhaupt nicht 
auf dem Gesetz, sondern auf dem Glauben an Gottes Gnade 
in Christo beruhe,’ so auch in dem Bestreben, Beschneidung 
und Gesetz für sich selbst und alle Judenchristen festzuhalten, 
weil er sein Volk als solches in seiner Eigentümlichkeit dem 
Reiche Christi zuzuführen hofft“ (S. 130).

Ueber Gleichberechtigung der Heidenchristen mit den Juden
christen ist damals überhaupt nicht verhandelt worden, sondern 
darüber, ob die Heidenpredigt des Paulus eines npoiavazi&ea&ai 
bedürfe, d. h. einer Ergänzung auf Grund des mosaischen Ge
setzes. Dass aber die Judenchristen damals noch keineswegs 
so weit waren, dass sie auf den Glauben an Gottes Gnade in 
Christus und nicht auf die Erfüllung des Gesetzes den Antheil 
am Reiche Christi begründeten, bezeugt der weitere Verlauf 
der Kämpfe des apostolischen Zeitalters, bezeugt im besonderen 
gerade der Vorfall in Antiochien. Das dem Petrus und dem 
Paulus gemeinsame Glaubensbekenntniss 2, 16 trägt die Spuren 
der paulinischen Gedankenbewegung, ist also eine paulinische 
Formel. Petrus hat ihr zugestimmt, aber damals in Antiochia 
hat er erkannt, dass Paulus mit derselben etwas anderes meinte 
als er. Paulus bekennt in derselben seine Sündigkeit abge
sehen von Christus im absoluten Sinn, Petrus erkennt diese 
nur in relativem Sinne an. V. 17 erhebt einen Einwand gegen
V. 16. Diesen macht sich Paulus nicht selber, sondern in dem 
Referat über die damalige Erörterung muss derselbe als ein 
von Petrus ausgehender begriffen werden. Danach hat Petrus 
dem Paulus in Antiochia entgegen gehalten: wenn du recht 
hast, wenn in dem Streben nach Rechtfertigung durch Christus 
die Juden als ebenso sündig erwiesen werden wie die Heiden, 
dann erscheint Christus als Sündendiener, d. h. als Helfer der 
Sündenmacht, indem in diesem Falle Gesammtisrael als ebenso 
wie das Heidenthum der Sündenmacht unterworfen erwiesen 
würde —  ein einem Juden unfasslicher Gedanke. In V- 17 
ist dem Zusammenhange zufolge allein von der Rechtfertigung 
die Rede, der Bezug auf das nachfolgende Verhalten dem Ge
setze gegenüber folgt erst von V. 18 an. Paulus weist die 
falsche Folgerung weit ab. Nicht Christus ist Sündendiener, 
sondern der Christ erweist sich, wenn er das im Gläubigwerden 
niedergerissene Gesetz dann doch als Norm für sein Christen
leben wieder aufrichtet, als Uebertreter des Gesetzes (V. 18), 
welchem er ja doch nicht genügen kann. Vielmehr gilt vom 
Christen mit dem Akt des Gläubigwerdens: vojkj) aniQavev* 
Er ist ausser jeder Beziehung zum mosaischen Gesetz (V. 19)*
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Zu den in den Verhandlungen der letzten Jahre öfter ge

nannten Stellen gehören 1, 10 und 5, 11. Sie sind benutzt 
worden zum Erweis, dass Paulus früher gleichfalls Vertreter 
eines judenchristlichen Evangeliums gewesen sei. Diese Be
hauptung weist Sieffert mit Recht ab. Er sagt, mit Rück
sicht auf Clemen: „Ausdrücklich setzt er (Paulus) mit seiner 
Bekehrung das Bewusstsein seiner Selbständigkeit den Ur- 
aposteln gegenüber, seine eigenthümliche heidenapostolische 
Aufgabe und seinen inneren Bruch mit dem Gesetze in un
mittelbare Verbindung 1, 15 f. 2, 19 (so ist statt 2, 13 zu 
lesen). Dadurch wird die Annahme eines von Paulus bis in 
die Zeit der apostolischen Wirksamkeit festgehaltenen Nomis
mus ausgeschlossen“ . Aber auch gegen Sieffert’s eigene Er
klärung erheben sich Bedenken. Zudem hätte eine Auseinander
setzung damit, dass das erste en in einer Reihe lateinischer 
Textzeugen nicht steht, nicht fehlen sollen. In der erst
genannten Stelle verharrt Sieffert bei der Beziehung des apxi 
auf die engere Gegenwart, inkonsequenter, aber richtiger Weise 
bezieht er dagegen jetzt eti auf die Zeit seit der Bekehrung.

Mit Recht weist Sieffert die von Deissmann (Bibelstudien
S. 265— 276) gegebene Deutung der ottYjiaxa xou ’hrjaou 6, 17 
als heilige Schutzzeichen, durch deren ßaaia£eiv der Apostel 
gegen alles gefeit sei, ab, da der von Deissmann herangezogene 
Papyrus einen Analogiefall nicht enthält und ein Scherzwort 
des Apostels hier ebenso wie in tttj^xois Ypap.jxaoiv 6, 11 durch 
den furchtbaren Ernst des Briefschlusses völlig ausgeschlossen 
ist. Aber Deissmann’s Hinweis auf das bis jetzt unerklärte 
yup ist berechtigt. Es verdient Beachtung, dass bei Paulus 
fast durchweg xottos und xomav von der Verkündigung des 
Evangeliums oder der aus dem Glauben fliessenden sittlichen 
Bethätigung gebraucht wird (vgl. Trench, Synonyms of the 
New Testament, s. v.). Trotz der Wendung xorcou? nap^eiv 
wird daher auch hier die betonte Voranstellang des xotcoos in 
die gleiche Richtung weisen. Paulus verbittet sich für die 
Zukunft in Galatien Miihsale, die mit der Verkündigung und 
Vertheidigung seines Evangeliums in Zusammenhang stehen. 
Denn er (nun erklärt sich auch das betonte trägt das 
Sklavenzeichen Jesu, die Narben der in der apostolischen 
Thätigkeit erlittenen Wunden an seinem Leibe. Dass Paulus 
im Dienste des auch hier als xupio; vorgestellten ’ lyjoou? steht, 
sollte danach in Galatien nicht verkannt werden. So ist der 
Gedanke des Endes des Briefes dem Gedanken des Eingangs 
verwandt.

Der Umfang des Kommentars ist, allerdings auch infolge 
eines gedrängteren Druckes, nahezu der gleiche geblieben (366 S. 
in der 9. gegen 368 S. in der 8. Auflage). Mit Dankbarkeit 
ist es zu begrüssen, dass, um eine innerlich fortschreitende 
Entwickelung der Auslegung herzustellen, öfters die Gewohn
heit Meyer’s, auf die Darlegung und Begründung der eigenen 
Meinung eine äusserliche Aufzählung der abweichenden Er
klärungen folgen zu lassen, durch ein mehr methodisches Ver
fahren ersetzt worden ist, bei dem durch die motivirte Ab
weisung anderer Auffassungen hindurch der Weg zur richtigen 
Erklärung fortschreitend gebahnt wurde, während weiter ab
liegende Deutungen unter den Text verwiesen worden sind. 
Eine durchgehende vollständige Uebersetzung des ganzen Briefes 
ist in dieser Auflage in Kursivdruck gegeben.

Wien. Feine.

Blöhbaum, Emil, evangel. Pastor (sic!), Christus redivivus 
d. i.: Wie der Stifter unserer Religion sein religiöses 
System dem heutigen geistigen Entwickelungsstande der 
gebildeten Welt entsprechend darstellen würde. Zugleich 
ein Nachweis des völligen Gegensatzes zwischen dem 
Lehrsystem der Orthodoxen und demjenigen Jesu und 
seiner ApoBtel. T. I: Die Voraussetzungen aller Wissen
schaft. Berlin 1899, C. A. Schwetschke & Sohn (XI. 
209 S. 8). 3 Mk.

Der heutige Büchermarkt weist genug seltsameErscheinungen 
auf, aber ein solches Buch, wie das vorliegende, hätte Ref. 
doch nicht für möglich gehalten. Dasselbe erweist sich 
nämlich bei näherem Zusehen als das Machwerk eines 
jesuitisch geschulten Klopffechters, der unter dem 
Pseudonym eines „evangelischen Pas to rs “ gegen

die lutherische Orthodoxie loszieht. Der angebliche 
Pastor arbeitet nicht ohne Geschick. Er spricht in seinem 
Vorwort von der Nothwendigkeit, „die Harmonie zwischen 
dem Religiösen und dem, was wahrhafte Erkenntniss der 
profanen Wissenschaften ist, wiederherzustellen“ . Er lobt 
Drumond wegen seiner „klaren Naturerkenntniss“ und seiner 
„von orthodoxer Fälschung freien Auffassung des Religiösen“ ; 
er wirft mit Zitaten aus Goethe’s Faust um sich, schimpft 
tüchtig auf die Orthodoxie etc. Allerdings muss das erfahrungs- 
gemäss nur einem Ultramontanen in so überreichem Mass zur 
Verfügung stehende Register von Schmähworten alsbald be
fremden : es regnet mit Dummheit, Dreistigkeit, Beschränktheit, 
Verlogenheit. Gelegentlich kommen auch gehässige An
schuldigungen gegen den „Hofprediger a. D.“ oder gegen „ein 
Vorstandsmitglied der preussischen Generalsynode, den Ortho
doxesten der Orthodoxen“ , sodass der Gedanke, es könnte in 
der That ein evangelischer Theologe ein solches Buch 
geschrieben haben, dem Ref. immer peinlicher wurde. Allein 
eine kurze Ueberlegung über das gesammte Bildungs- und 
Anschauungsniveau, das sich in diesen kunterbunten Aus
führungen verräth, gab die allerdings überraschende Lösung, 
und wenn man dem Pseudopastor die Maske vom Gesicht 
gerissen hat, ist es erheiternd zu lesen, wie sachte derselbe 
z.B. die biblische Aeonenlehre mit der modernen Entwickelungs
lehre zu identifiziren und dann auszumünzen sucht für die 
Fegefeuerlehre, die er freilich nicht nennt (S. 87 f.); oder wie 
er die berüchtigte Theorie von der Verursachung der Revo
lutionen durch die Reformation wiedergibt, ohne auch nur das 
Wort Reformation auszusprechen (S. 90) u. ä. Auch ist es 
interessant, wie dieser Schlaukopf gelegentlich Ablass, Heiligen
kult, Papstthum im Vorübergehen scheinbar oder auch that- 
sächlich, aber dann leichthin tadelt, wenn er nämlich meint, 
dies zur Verdeckung seines falschen Spiels nöthig zu haben. 
Aber die Sache hat auch ihre ernste Seite. Die bekannte 
Verlagshandlung wird doch nicht etwa die Absicht haben, 
ultramontane Kontrebande unter dem Schein liberaler Wissen
schaft einzuschmuggeln. Dieselbe ist zweifellos selbst betrogen 
worden. Und wodurch? Weil der Macher des Buches schlau 
genug war, den Hass gegen die Orthodoxie voranzustellen! 
Dadurch gelang sein Betrug! Darüber wurde ihm offenbar 
sogar nachgesehen, dass er die „freisinnige Theologie“ gelegent
lich in einen Topf mit der „Orthodoxie“ wirft! Der Hass 
macht blind. Dass aber gerade diejenige Verlagshandlung 
sich dieses Kuckuksei hat ins Nest legen lassen, welche neuer
dings eine Broschürenserie über kirchliche Fälschungen eröffnet 
hat, muss eine gewisse Heiterkeit hervorrufen.

Fr. Walther.

Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit. 2. Gesammtausgabe. 
Bd. LXXXVII. Das Leben König Sigmund’s von Eberhard Wind
ecke. Nach Handschriften übersetzt von Dr. von Hagen; mit 
Nachträgen von H older-Egger. Leipzig 1899, Dyk (XXIV, 
338 S. gr. 8). 4. 80.

Ein als Charakter zweifelhafter, viel gereister und in Welthändeln 
viel erfahrener Mainzer Kind und späterer Rathsherr, der 30 Jahre lang 
fast (seit 1410) nahe Beziehungen zum Könige von Ungarn-Böhmen, 
Sigmund, dem nachmaligen Kaiser und österreichischen Herrscher, unter
hielt und diesem stets (im Kampfe der Fürsten und Geistlichen gegen 
die Kaisermacht) überzeugungstreu zur Seite stand, ein entschiedener 
Gegner sowol der hierarchischen Machtgelüste als der wyklifischen und 
hussitischen „Ketzerei“, hat das umfangreiche, früher viel gelesene und 
reich illustrirte, leider ohne höhere Gesichtspunkte und darum ordnungs
lose „Kaiser Sigismund-Buch“ geschrieben (etwa 1433 bis 1440). —  Die 
neue Ausgabe enthält den schon 1886 der v. Hagen’schen Uebersetzung 
zu Grunde gelegten Text, der aus nur drei Handschriften entnommen 
ward (,,G =  „Gothaer“ und C =  „Cheltenhamer Codex“ in Göttingen, 
welche beide die spätere Textform von 1443 bieten; H =  „Hannoversche“ 
Handschrift, die den originalen Text von 1437 bietet, wie ihn Eberhard 
Windecken seinem Diener Reinhart Bruwart diktirte): die Mangelhaftig
keit des v. Hagen’schen Textes ist von Al. Reifferscheid (1888) er
wiesen, später von Wyss und Holder-Egger bestätigt, durch die Alt
mann'sehe Ausgabe der „Denkwürdigkeiten Eberh. Windecke’s zur Ge
schichte des Kaisers Sigmund“ (Berlin 1893) nicht beseitigt worden; 
der Druck von 1886 erscheint neu mit allen Fehlem und Lücken, die 
nur zum geringsten Theile durch Holder-Egger’s „Berichtigungen und 
Nachträge“ (S. XYII—XXIV) aufgehoben sind; für eine künftige 
kritische, alle charakteristischen Handschriften berücksichtigende Wind-
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eckeausgabe hat Arthur Wyss die sicheren Grundlagen geboten (im 
Centralblatt für Bibliothekswesen XI, 433—483; 1894). —  Die Ein- 
theilung in Kapitel (360, wovon nur die letzten zehn etwa nicht von Wind
ecke stammen) und die Kapitelüberschriften (sämmtlich erst zur Ausgabe 
von 1443, d. h. nach Windecke’s Tod geschrieben) erleichtern nicht, sondern 
erschweren den Einblick in den Inhalt: denn nicht dieser, sondern die 
Illustrationen (zur Redaktion Gr und C) wurden bestimmend für Ein
schnitte und (sehr ungenaue) Ueberschriften. Trotz der (nach Droysen) 
ungeheuerlichen und wüsten Gestalt des allenthalbenher zusammen
gelesenen, aber nicht disponirten, endlos oft sich wiederholenden Roh
materials ist W.’s Schrift bedeutsam wegen der zahlreichen zuverlässigen 
und auf volle Originalität hindeutenden Angaben (z. B. über den Mainzer 
Ständekampf 1427 — 1439, in dem Windecke mit Bürgerschaft und Zünften 
stritt gegen Geistlichkeit und Patrizier). Für die Tragweite der politi
schen und kirchlichen Fragen, welche 1410 bis 1437 auf Reichstagen 
und Konzilien auftauchten, hat Windecke kein Verständniss; vom inneren 
und äusseren Zusammenhange der hussitischen Geistesbewegung und den 
ihr nachfolgenden religiös-nationalen Kriegszügen hat und gibt er keine 
Vorstellung. — Hus und Hieronymus sind schlechthin „Ketzer“, stehen 
im Gegensätze zu den „Christen“ (z.B. S. 83 f. 164 f. 184 f. 177): aus 
Hass und Neid stammt ihr Wirken; sie entehren das heilige Sakrament, 
zertrümmern Kruzifixe, Bilder, Altäre; König Wenzel (Sigmund’s Bruder) 
und der böhmische Adel habe durch Billigung der „Glaubensstörung“ 
den Tadel des „heiligen Konzils“ (1414) vollauf verdient; Kaiser Sigmund 
habe ehrenhaft dem Ketzer Hus, wie vormals den feindlichen Venetianern 
(vgl. S. 73 mit 83), das zugesagte sichere Geleit gehalten (klug fügt W. 
bei „von Prag bis Konstanz“). Für die persönliche Stellung W.’s, der 
streng kirchlich und doch keineswegs klerikal urtheilt, ist der Satz be
zeichnend: „zuerst gab Meister Hus an, dass die Geistlichen Unrecht 
thäten durch Hoffart, Geiz und Unkeuschheit, durch überflüssige Pfründen 
und Einnahmen: das war an sich richtig und damit hätte Hus wol be
standen , — aber u. s. f.“ Nicht nur in Mainz erst (1427 ff.), sondern 
von jeher tritt W. (zu Gunsten seines kaiserlichen Schutzherrn) der 
hierarchischen Anmassung und Selbstsucht rücksichtslos entgegen. Für 
Sigmund ist W. des Lobes voll: er rühmt sein Aeusseres wie seine 
Tugenden (z. B. S. 80. 85. 137. 156. 160); nur die zeitweilige Milde 
gegen hussitische „nichtswürdige, leidige“ Ketzer und Rathgeber rügt 
er (S. 108. 160. 250), nicht ohne eine halbe Entschuldigung beizufügen 
(Kampf gegen „Türken und Heiden“ sei nöthiger gewesen als gegen die 
„immer stärker werdenden Böhmen, gegen welche niemand mehr handeln 
wollte“). —  Sehr flüchtig und unklar wird über das Konzil von Basel 
(und Florenz) berichtet (S. 235. 237. 246 ff. 251 f. 254. 291. 299): klar 
ist nur, dass W. nicht für Eugen IV. und die Ktrchenfürsten ist, sondern 
für den Kaiser, dessen „grundbiederem Herzen“ die Durchführung der 
„Reformation“ und die gleichzeitige Handhabung „des geistlichen wie 
des weltlichen Schwertes“ anvertraut ward (S. 291). Den Kirchenfürsten 
(des Baseler Konzils wie der Erzdiözese Mainz) wirft W. vor: „sie 
trachteten nur nach Geld, wenig nach dem Rechte; vielmehr war alles 
recht, was den Pfaffen vortheilhaft war; was aber die Laien betraf, das 
war unrecht und verworfen, so recht es sein mochte“ ; „Almosen, die 
Gotte gegeben sind, gebraucht jetzt der Teufel“, denn der Klerus wird 
geleitet von „Teufelsgewalt, Hoffart, Habgier“ (S. 264. 26ti). —  Das 
Gesammturtheil W .’s über seine Zeit, in der Gegenpäpste sich be
kämpften, Konzile und Kaiser vergeblich auf Herstellung von Recht und 
Zucht sannen, lautet pessimistisch (S. 226): „unter fünfzig Menschen 
fand man nicht einen Gerechten, überall böse Vorsätze und keine christ
liche Ordnung“. E. H.

Bard, D. j. (Oberkirchenrath zu Schwerin i. M.), HältO WAS du hast, 
dass Niemand deine Erone nehme! Predigt bei der Feier des 
350jährigen Gedenktags der Reformation in Mecklenburg am 20. Juni 
1899 in der Domkirche zu Schwerin gehalten. Schwerin i. M. 1899, 
Fr. Bahn (14 S. 8). 25 Pf.

Ich habe manche Predigt vom Verf. gelesen — und er ist bekannt 
als bedeutender Prediger — , aber keine, die mich so ergriffen hätte wie 
diese. Die Erinnerung an den bekannten schmerzlichen Vorgang in 
Mecklenburg-Strelitz drängt sich, ohne mit irgend einem Worte erwähnt 
zu sein, unwillkürlich in das Gedächtniss jener ernsten kirchlichen Feier 
der Mecklenburger Lande und ihres Bekenntnisses an der „Sagsdorfer 
Brücke“ ein, als der siegestrunkene Kaiser nach der Niederwerfung der 
Kriegsmacht lutherischer Fürsten das lutherische Deutschland wieder in 
die römischen Ketten schmieden wollte, aber auch dem zürnenden Kaiser 
die Fürsten „mit dem zwar ehrfurchtsvollen, aber entschlossenen Be- 
kenntniss“ begegneten: Wir halten zum Evangelium bis in den Tod! 
„Die Fürsten, die Stände, die Lehrer der Hochschule, die Geistlichen 
jenes Tages, im leuchtenden Schmucke dieses tapferen Bekenntnisses!“ 
Die Predigt feiert diese kühne That an der Sagsdorfer Brücke vor 
350 Jahren, durch welche Mecklenburg ein lutherisches Land mit 
lutherischer Theologie auf der Hochschule, mit lutherischer Predigt auf 
den Kanzeln, lutherischer Sakramentsverwaltung an den Altären, mit 
lutherischem Katechismus für die Kinder und mit lutherischem Be- 
ienntniss in den Herzen geworden ist, und mit seinem Motto: Christus

allein der Grund des Heils laut der Schrift. Mit zündenden Worten 
erinnert der Prediger daran, dass auch heute das lautere Evangelium 
von der Gnade Gottes das einzige Machtmittel der sittlichen Wandlung 
ist. Und wenn er die Predigt ausgehen lässt in das Schriftwort, von 
dem sie ausgeht: Halte was du hast, dass Niemand deine Krone nehme! und 
wenn dieses sein Wort den im Süden Deutschlands Geborenen ebenso fasst 
und bewegt wie den Sohn der mecklenburgischen Küste der Ostsee, so 
werden wir nicht erst zu sagen brauchen, dass gerade der stumme 
Schmerz über die kirchliche Untreue der Fürstentochter des Nordens 
ebenso die Zunge des Predigers beredt macht wie die Herzen des Hörers 
erschliesst und im Innersten bewegt. Und so schliessen wir auch die 
Empfehlung dieser Predigt mit den Worten des Predigers: „Wir halten 
zum Evangelium, zum lutherischen Bekenntnis bis in den Tod!“ und 
mit den Worten Luther’s, des grössten Sohnes Deutschlands, und seines 
Glaubenstrotzes: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders! Gott helfe 
mir! Amen“. Möge sie weithin ihre Wirkung thun. E. L.

Haller, Lic. theol. Dr. phil. (stadtpfr. in Ludwigsburg), Erklärung des 
Luther -Brenzischen Katechismus in einundvierzig Stunden. 
Ludwigsburg 1898, Ungeheuer & Ulmer (IV, 172 S. gr. 8). 2. 20.

Die Schrift ist keine Erklärung in der üblichen Form der Fragen 
und Antworten, sondern eine fortlaufende und nach Rücksichten eines 
logischen Lehrgesprächs geordnete Stoffdarbietung von gedrängter Kürze 
und doch sehr reichhaltig. Vorwiegend, ihrem Charakter entsprechend, 
für die Hand der Geistlichen und Lehrer bestimmt, mag sie denselben 
in der württembergischen Landeskirche gute Handreichung thun. —  
Der Verf. war bemüht, sich möglichst in der Linie des württembergischen 
Synodalausschreibens vom 14. Nov. 1895 zu halten und demnach darauf 
bedacht, den Katechismus vor allem in seinem Wortsinn zum Verständniss 
zu bringen. Der Lehrstoff ist hauptsächlich geschichtlicher Art und 
zwar biblischgeschichtlicher und kirchengeschichtlicher Art, dem Ver
ständniss der Jugend entsprechend. Zur Illustrirung und Einprägung 
der Katechismuswahrheiten ist die Kirchen- und Weltgeschichte in 
stärkerem Masse, als es gewöhnlich geschieht, zu Hilfe genommen. 
Der Verf. hatte überhaupt die Absicht, den Katechismusunterricht in 
einen lebendigen Zusammenhang mit dem Realienunterricht zu bringen, 
weshalb er öfter auf .das im Schulunterricht verwendete Lesebuch ver
weist. Auch die zeitgemässen Bedürfnisse und Fragen sind soviel als 
möglich (besonders im IV. Hauptstück, Gebote) herangezogen. So ist 
die ganze Darstellung durch ihre geschichtliche und den Realienunterricht 
wie die Zeitbedürfnisse berücksichtigende Art frisch, lebendig und an
schaulich geworden, und ein Katechismusunterricht, der darauf gründet, 
wird sich gewiss auch lebendig gestalten. Die Erklärung der Kate
chismus wahrbeiten stellt die biblischen Vorstellungen in den Vordergrund, 
wenn auch der Verf., wie er im Vorwort sagt, an den in der Kirchen
lehre geprägten Lehrbegriffen festhält. Wir müssen aber von unserem 
konfessionellen Standpunkte aus urtheilen, dass die positive Kirchenlehre 
mehr hervortreten sollte. Man vermisst z. B. die Behandlung der 
Trinitätslehre, die in keiner Katechismuserklärung als einer kirchlichen 
Unterweisung fehlen soll und sich am besten der Erklärung des II. Haupt
stückes anschliesst. Natürlich können wir auch die Sakramentslehre, 
die ganz die Zwingli’s ist, nicht billigen. Die Taufe ist nach derselben 
nicht ein Sakrament der W iedergeburt, sondern ein solches ,.zur“ Wieder
geburt, das heilige Abendmahl nur ein Gleichniss; die irdischen Elemente 
in demselben sind nur Zeichen und Bilder des Leibes und Blutes Christi. 
Auch die gegebene Lehre von der heiligen Schrift genügt uns nicht. Nach 
dieser irrt sich die heilige Schrift nur in den Hauptstücken unseres Glaubens 
nicht. Widerspruch ist auch gegen die Meinung zu erheben, als seien 
Naturübel, schädliche Naturereignisse, wie Krankheit, Hagel, Ungewitter, 
Erdbeben, böse Thiere, von der Schöpfung her, vor dem Sündenfall, in 
der Welt und die Sünde sei nur, wie der Stachel des Todes, so auch 
der der Uebel. Noch wäre im einzelnen auszusetzen: die schroffe Unter
scheidung von sichtbarer und unsichtbarer Kirche, nach welcher beide 
ganz auseinander zu fallen scheinen, das Zurücktreten des passiven 
Gehorsams Christi, mit welchem er die Strafe der Sünde trug, in der 
Darstellung der Rechtfertigungslehre, die Unterlassung der Erörterung 
des Begriffes der Busse und ihres Wesens, welche wol im III. Artikel 
unter dem Begriff der Erleuchtung hätte geschehen sollen. Auch wäre 
etwas mehr von der Reformationsgeschichte zu bringen gewesen. Einige 
Druckfehler wären zu beseitigen, so S. 35, 38, 51, 95.

Selb . _________ Schmerl.

Mees, S. A. E. M., Sonntagsgespräche. Aus dem Holländischen über
setzt von Maria und Martha. Mit einem Vorwort von Professor 
Dr. R. Sohm. Leipzig 1899, Friedrich Jansa (VI, 110 S. gr. 8). 1 Mk.

In Rotterdam besteht seit einer Reihe von Jahren ein Kindergottes
dienst. In fünf oder sechs verschiedenen Lokalen werden am Sonntag 
die Kinder gesammelt, im Ganzen etwa 700. Knaben und Mädchen 
sitzen zusammen, dagegen ist die Trennung nach Altersstufen streng 
durchgeführt. Jede Abtheilung wird von einer Dame geleitet. Aus 
dieser Arbeit an den Kindern sind die „Sonntagsgespräche“ hervorge
gangen. Sie bilden also ein Seitenstück zu den auch aus Holland
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stammenden Kinderpredigten von Koetsveld. In einem wesentlichen 
Punkte unterscheiden sich allerdings die Sonntagsgespräche von dem, 
was wir sonst in Kindergottesdiensten za hören gewöhnt sind. Die 
Glaubenslehre tritt vollständig zurück hinter der Sittenlehre. Auch die 
Sittenlehre entbehrt aller religiösen Motivirung. Der Name Jesu und 
die Worte Jesu werden nur ganz nebenbei erwähnt. An die Stelle der 
biblischen Geschichte tritt die selbst erfundene Erzählung, an die Stelle 
der biblischen Beispiele treten die Beispiele aus dem täglichen Loben. 
Die Verfasserin steht gewissermassen auf alttestamentlichem Standpunkte. 
Es geht ein gesetzlicher Zug durch das Buch, und man sucht vergeblich 
nach dem Evangelium. Sittliche Grundsätze werden eingeschärft, die 
Pflichten des täglichen Lebens werden ans Herz gelegt, sittliches Streben 
wird geweckt, aber die Kinder werden nicht auf den hingewiesen, der 
gesagt hat: Ohne mich könnt ihr nichts thun. Der Grund dafür liegt 
jedenfalls in den zerfahrenen kirchlichen Verhältnissen Hollands. Mit 
Rücksicht auf die religiöse Zersplitterung des holländischen Volkes scheint 
sich die Verfasserin das Ziel gesteckt zu haben, jedem religiösen Standpunkte 
gerecht zu werden. Indessen soll uns das nicht hindern, das Buch aufs Wärmste 
zu empfehlen. Auch das Alte Testament mit dem Gesetz hat ja seine 
hohe Aufgabe in der Erziehung, und wäre es nur die, in den Kinder
herzen die Furchen zu ziehen, in welche der Same des Evangeliums 
gestreut werden kann. Wir befinden uns hier im Vorhof des Christen
thums, aber wer nicht einmal im Vorhof gestanden hat, wird nie in 
das Heiligthum kommen. Die Verfasserin besitzt ein ganz einzigartiges 
Geschick, mit offenen Augen in das bunte Menschenleben hinauszuschauen 
und in der Art von „Gotthold’s zufälligen Andachten“ aus allem, Belbst 
aus den alltäglichsten Vorgängen, gute Lehren zu entnehmen. Sie ver
steht aber auch die speziell holländische Kunst der Kleinmalerei. Wir 
haben noch kaum ein Buch gelesen, wo sittliche Grundsätze so anschau
lich für Kinder dargestellt wären wie in diesen Sonntagsgesprächen. 
Da ist keine Spur von „trockener Moral“ ; alles ist frisch und lebendig. 
Nach dem Vorwort der Uebersetzerinnen soll das Buch zunächst solchen 
dienen, die zu Kindern zu ieden haben. Wir würden aber kein Be
denken tragen, es grösseren Kindern selbst in die Hand zu geben. 
Schliesslich werden auch Erwachsene daran Freude finden und sich 
manchen guten praktischen Gedanken daraus nehmen.

Leipzig. ____________________  Lic. Dr. Rüling.
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mann. F., Schiller’s Philosophie. Berlin, F. Rühe (31 S. gr. 8). 60 /$.
—  Ziegler, Prof. Dr. Theob., Glauben u. Wissen. (Rectoratsreden der 
Universität Strassburg.) Strassburg, J. H. E. Heitz (31 S. gr. 8).
80 4 -  .

Freim aurerei. Seedorf, Dr. H., Von maurerischer Art u. Kunst.
9 freimaurer. Vorträge. Göttingen, F. Wunder (V II, 53 S. gr. 8). 
1 Ji

Soziales. Masaryk, Prof. Th. G., Die philosophischen u. socio- 
logischen Grundlagen des Marxismus. Studien zur socialen Frage. 
Wien, C. Konegen (XV, 600 S. gr. 8). 12 Ji

Zeitschriften.
Analectes pour servir ä l'hist. eccles. de Belgique. 1899, p. 211—233. 

Ed. M ar^chal, Relation du cinqui&me centenaire de l’institution 
de la F6te-Dieu c616br6 dans la collögiale de Saint Martin ä Li6ge, 
du 9 au 16 juin 1746.

Antologia, Nuova. 16. Giugno. Luigi Luzzatti, Scienza e fede.
A tti dell' acoademia di Torino. XXIV. Disp. 6— 10. T itoV igno li, 

Psicologia fisiologica. Gius. P io la , Sulla questione del riordina- 
mento della proprietti ecclesiastica.

Bulletin de la classe des lettres de l ’Acad. roy. de Belgique. Paul 
Fredericq , La question des indulgences dans les Pays-Bas au 
commencement du XVIe sifccle.

Missionen, Die Evangelischen. Ulustrirtes Familienblatt. 5. Jahrg.,
7. Heft, Juli 1899: Julius R ichter, Die Hermannsburger Mission. 
Zu ihrem fünfzigjährigen Jubiläum. Miss.-Dir. H accius, Ein Be
such in Kisserawe. P. W inkelm ann, Die Jubiläumstage der eng
lischen Kirchenmission. Vom grossen Missionsfelde. Neueste Nach
richten.

Missions-Magazin, Evangelisches. Nr. 7, Juli: H. W o lff , Hohen- 
friedeberg, eine Missionsstation und Christengemeinde im Lande 
Usambara. K. Schaal, Die Entdeckung des Seewegs nach Ostindien 
und die Anfänge des Christenthums daselbst (Schluss). Fr. M ü lle r , 
Ein Blick in die chinesische Schule. Die hundertjährige Jubelfeier 
der englisch-kirchlichen Mission.

Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 
X X , 2. M. Tan gl, Die Fuldaer Privilegienfrage. J. Novak, 
Henricus Italicus und Henricus de Isernio.

Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst. 4. Jahrg., 
Nr. 7, Juli 1899: Fr. Spitta und Julius Smend, Ein Präludium 
zum Strassburger deutschen Kirchengesangstage. F icker, Der 
künstlerische Sckmuck des neuen evangelischen Gesangbuchs für 
Elsass-Lothringen. Breest, Rede bei der Enthüllung des Denk
steins für Reinhold Succo. Simons, Die Anfänge der evangelischen 
Bettagsfeier in Deutschland. A chelis , Kyrie eleison. Kleine Mit
theilungen. Musikbeigabe.

Nathanael. Zeitschrift für die Arbeit der evang. Kirche an Israel. 
XV. Jahrg., Heft 4, 1899: J. de le R o i, Judentaufen im 19. Jahr
hundert. Ein statistischer Versuch (Schluss). B ille rbeck -H e in ers -  
dorf, Abrahams Leben und Bedeutung nach Auffassung der älteren 
Haggada (Forts.). Joseph Rabinow itz "f*.

NOUV. du Revue theologique. A. Herm ans, La sainte communion 
et la manducalion artificielle.

Revue benedictine. J. M orin, Notes sur divers manuscrits.
Revue des questions scientiflques. G. Hahn, L ’äme, la matiere et 

la Conservation de 1’Energie.
Sitzungsberichte der Berliner Akademie. XXVI, XXVII. Sachau, 

Studiê  zur Syrischen Kirchenlitteratur der Damascener. (Taf. IV, V.)
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. X X I, 3. L. Bauer, 

Arabische Sprichwörter. C. Mommert, Die Dormitio und das 
deutsche Grundstück auf dem traditionellen Zion. K. Fu rre r,  
Nochmals Gerasa am See Genezareth.

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane.
XX , 4 u. 5: K. Z ind le r, Ueber räumliche Abbildungen des Con- 
tinuums der Farbenempfindungen und seine mathematische Behand
lung. W . Thorner, Ein neuer stabiler Augenspiegel mit reflex
losem Bilde. Chs. B. M orrey, Die Präcision der Blickbewegung 
und der Lokalisation an der Netzhautperipherie. W. U thhoff, Ein 
Beitrag zur congenitalen totalen Farbenblindheit. W. v. Zehender, 
Die Form des Himmelsgewölbes und das Grössererscheinen der Ge
stirne am Horizont. _________________

Personalien.
Am 1. Juli -}- in Leipzig der Orientalist Professor Dr. Albert Socin  

im Alter von 543/4 Jahren. Er wurde am 13. Oktober 1844 in Basel 
geboren, studirte auf den Universitäten Basel, Genf, Göttingen und 
Leipzig. Seine Lehrthätigkeit begann er an der Universität zu Basel 
im Jahre 1871, nachdem er 1867 auf der Universität zu Halle pro- 
movirt und zwei Jahre, von 1868 bis 1870, im Orient wichtige 
Forschungen über arabische Dialekte, über das lebende Syrische, sowie 
über die kurdische Sprache gemacht hatte. Zwei Jahre später erfolgte 
seine Ernennung zum ausserordentlichen Professor, aber schon 1876 
leistete er einer Berufung als Ordinarius an die Universität Tübingen

Folge. Am 20. November 1889 kam er an die Leipziger Universität. 
Die bedeutendsten Schriften Socin’s sind folgende: „Die Gedichte des 
Alkama“ (Leipzig 1876), „Palästina und Syrien“ (in Baedeker’s Samm
lung von Reisebüchern, 1876, 3. Auflage 1891), „Die neuaramäischen 
Dialekte von Urmia bis Mossul“ (Tübingen 1882), „Arabische Gram
matik“ (Berlin 1885, 3. Auflage 1894), „Zum arabischen Dialekt von 
Marokko“ (Leipzig 1893), „Die Echtheit der moabitischen Alterthümer 
geprüft“ (Strassburg 1876), „Die Genesis mit äusserer Unterscheidung 
der Quellenschriften übersetzt“ (Freiburg 1888), „Der neuaramäische 
Dialekt des Tur’ Abdin“ (Göttingen 1881).

Eingesandte Literatur.
Wilhelm Sol tau, Eine Lücke der synoptischen Forschung. Leipzig, 

Dietrich (Th. Weicher). 1,20 Mk. — Ferdinand W üsten fe ld , Ge
schichte der Türken mit besonderer Berücksichtigung des vermeintlichen 
Anrechts derselben auf den Besitz von Griechenland. Ebenda. 1,50 Mk.
— Alexander O tto , Hemmungen des Christentums. Orthodoxien und 
Gegner. 1. Heft. Berlin, C. A. Schwetschke & Sohn. 1,25 Mk. —  
Konrad Scipio, Die Verhandlungen über meine Wahl zum Prediger 
der Dorotheenstädtischen Gemeinde in Berlin. Aktenmässig vorgelegt. 
Der Reinertrag ist für den Baufonds der St. Jacobikirche in Stettin 
bestimmt. Ebenda. 2 Mk. — Gustav Adolf Fro st, Recht und Pflicht 
der Kindertaufe. Dem christlichen Volke dargeboten. Leipzig, Bern
hard Richter. 50 Pf. —  Paul Scherffig , Die religiöse Unterweisung 
der Jugend in Konfirmandenunterricht, kirchlicher Unterredung und 
Fortbildungsschule. Ebenda. 50 Pf. —  Bruno H artung, Konfessio- 
nalität und Nationalität in ihrem gegenseitigen Verhältnisse. Vortrag. 
Ebenda. 60 Pf. — Lutherdenkm al. Volkstümliche Schriften aus 
der Geschichte des evangelischen Deutschlands. Herausg. von Georg 
Buchwald und Fritz Jonas. 1. Heft: I. Georg Buchwald, D. Martin 
Luthers deutsche Briefe. II. Georg Buchwald, Philipp Melanchthon. 
Eine Schilderung seines Lebens und Wirkens. Ebenda. 1 Mk. —  
Texts andStud ies, contributions to biblical and patristic literature. 
Edited by J. Armitage Robinson. Vol. V , Nr. 4: H. S. Cronin, 
Codex purpureus Petropolitanus (N l. Vol. V, Nr. 5: P. Mordaunt 
Barnard, Clement of Alexandria’s biblical text. Cambridge, University 
Press. 5 sh. und 4 sh. —  Karl Dunk mann, Das Problem der Freiheit 
in der gegenwärtigen Philosophie und das Postulat der Theologie. 
Halle, Max Niemeyer. — Neudrucke deutscher L itteraturw erke  
des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Nr. 157 — 159: Theobald Hock, 
Schoenes Blumenfeld. Abdruck der Ausgabe von 1601. Herausgegeben 
von Max Koch. Kbenda 1,80 Mk. — Studien zur Geschichte der 
T heo logie  und der Kirche. Herausgeg. von N. Bonwetsch und 
R. Seeberg. IV. Band, 1. Heft: Friedrich W iegand , Erzbischof 
Odilbert von Mailand über die Taufe. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Taufliturgie im Zeitalter Karls des Grossen. Leipzig, Dietrich 
(Th. Weicher). 1,50 Mk. —  Jahrbücher der Gef ängniss-Ge- 
sellschaft für die Provinz Sachsen und das Herzogthum Anhalt. 
Neue Folge. 4. Bd. 14. Jahrbuch der alten Folge. Jahrbücher für 
Kriminalpolilik und innere Mission. Herausg. vom leitenden Ausschuss 
der Gefängnissgesellschaft für die Provinz Sachsen und Herzogthum 
Anhalt. Halle, Max Niemeyer. — J. Dyneley Prince, A critical 
commentary on the book of Daniel designed especially for students of 
the English bible. Leipzig, J. C. Hinrichs. 8 Mk. — Ludwig W an ge 
mann, Biblische Biographieen und Monographieen geordnet und be
arbeitet auf Grund des Bibellesens und mit Berücksichtigung der Vor
bereitung für das Verständnis des Dr. M. Luther’schen Katechismus. 
Eine Handreichung für Lehrer. 1. Teil: Aus dem Alten Testament.
2. Auflage. Leipzig, Georg Reichardt. 2,40 Mk. — Josef M ü ller, 
Der Reformkatholizismus. Für die Gebildeten aller Bekenntnisse.
1. Teil: Die wissenschaftliche Reform. 2. verm. Aufl. 2. Teil: Die 
praktischen Reformen. Zürich, Caesar Schmidt. 1,60 und 2 Mk. 
Studia Sinaitica. Nr. V II. An Arabic Version of^the Acts of the 
Apostles and the seven Catholic Epistles. Edited by Gibson. London,
C. J. Clay and Sons 7 s. 6 d. —  Frederick F ie ld , Notes on the trans- 
lation of the New Testament being the Otium Norvicense (Pars tertia). 
London, C. J. Clay and Sons. —  Augsburgische Konfession , Die 
uno-eänderte wahre, mit Erläuterung _ und Schriftgründen versehen. 
Sechste Auflage. Heidelberg, Carl Winter. 80 Pf. —  Präsident Dr. 
Lette Ein Lebensbild. 2. Aufl. Carlshorst-Berlin, Hans Friedrich.
1 Mk. _ p. Dr. H. Chajes, Proverbia-Studien zu der sogenannten
Salomonischen Sammlung. C. X— XXII, 16. Berlin, C. A. Schwetschke
& Sohn. 1,60 Mk. —  Adolf K ah l, Gen Jerusalem. Die drei ersten 
Predigten nach der Rückkehr vom heiligen Lande. München, Theodor 
Ackermann. 80 Pf.

Allerhöchste Auszeichnungen: 
Orden, Staatsmedaillen etc.
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^  JPianinos 450 Mark an,
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